
Auszug aus dem Progokoll 
des Regierungsrages des Kaugons Zihriellu 

Sitzung vom 17..lanuar 1990 

188. Nutzungsplanung Ossingen (Änderung) 
Am 27. Oktober 1988 beschloss die Gemeindeversammlung von Ossin-
gen eine geringfügige Änderung der Zonengrenze zwischen Kern- und 
Gewerbezone im Usserdorf. Gegen diesen Beschluss wurde kein Rechts-
mittel eingelegt. Die Änderung ist angemessen, recht- und zweckmässig. 

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten 
beschliesst der Regierungsrat: 

I. Die von der Gemeindeversammlung Ossingen am 27. Oktober 1988 
beschlossene Änderung der Grenze zwischen der Kern- und der Gewerbe-
zone im Usserdorf wird genehmigt. 

II. Mitteilung an den Gemeinderat Ossingen, 8475 Ossingen (unter 
Beilage eines mit dem Genehmigungsvermerk versehenen Exemplars der 
Zonenplanänderung), die Kanzlei der Baurekurskommissionen, das 
Verwaltungsgericht sowie an die Direktion der öffentlichen Bauten. 

Zürich, den 17. Januar 1990 

Vor dem Regierungsrat 
Der Staatsschreiber: 

Roggwiller 


	Page 1

